
Wien ,aml9. ,Dszember. . 1931.

DasneueWohnbaustevorgesetz.
DerFinanzausschusserledigteheuteinmehrstündigerBeratungdie

SpezialdebatteüberdasneueWohnbausteuergesetz,inderenVerlaufeAbg.
Kunschakeine Reihe von Anträgen stellte ,die zur Annahmegelangten .So
wurde die Begünstigung der tagweisen Berechnung der Steuer für die Vermie- ¬
tungoderBenützungleerstehenderTheater ,KonzertsäleundVersammlungslo¬
kale nicht ,wie in derVorlage nur bei einer Benützung vonwe¬
nigerals 10. Tagen,sondernbei einer Benützungbis zu 14Tagenvorgssehen.
ImgleichenParagraphwarfestgesetzt ,dass ,wennnachBeendigungeinesMiet
verhältnisses oder einer sonstigen vertragsmässigen oder vertragslosen Be- ¬
nützungvonMietgegenständenMobilienin derWohnungzurückbleiben,derHaus-¬
eigentümerzur Entrichtungder Wohnbausteuerverpflichtet wäre .Nunmehr
wurdeaufAntragdesAbg ,Kunschakfestgelegt ,dassderHauseigentümernurdannzahlungspflichtigist ,wenndie Mobilienin seinemInteresseimMiet-¬
gegenstandverbleiben .Ein weiterer Antragdes Abg .Kunschakbeziehtsich
darauf ,dass im Falle der Betriebseinschäänkungim Erzeugungsgewerbedie
teilweise Leerstehungder eigenbenütztenMietgegenständeauch zuberück¬
sichtenist ,wennnichtnurein ganzesGeschoss ,sondernauchirgendein
selbstständiges Objekt leersteht .Die Abschreibung der Steuer bei einer
anerkannten teilweisen Leerstehung soll bereits vom Beginn des dritten Mo¬

nates nach Erstattung der Anzeige und nicht ,wie im Entwurf vorgesehenwar ,
erst vomBeginn des 5 .Monates wirken .In den Bestimmungenüber die ver¬
gleichsweiseFeststellungdesMietwerteswurdedie Frist fürEinwendungen
von 8 auf 14 Tage erstreckt ,Schliesslich wurde auch bei der Bestimmung
über die Zuziehungvon Sachverständigen das Vorschlagsrecht desSteuerpflic
tigengenauumschrieben.Weiterswurdeein AntragdesAbg .Krammerangenom¬
men ,wonachdie in der Zeit vom1 .Jänner1932bis zur KundmachungdesGe¬
setzes fällig gewordenen Zuschläge nicht schon spätestens am 14,Tage ,sonder
erst spätestens innerhalb drei Wochenzu entrichten sind .DieZahlungsfrist
fürdenHauseigentümerwurdevom15 .TagenachderKundmachungaufhWoche:
nachder Kundmachungausgedehnt .EineReihestilistischer Vereinfachungen
wurde auf Antrag des Abg .Uebelhör angenommen .In der Debatte verwiesAbe
Kunschakdarauf ,dass die Verdoppelungder Steuer von Wohnungenbeigros - ¬
sen Objekten in manchen Fällen zur Auflassung des Haushaltes und zur gänz - ¬
lichenLeerstehungvonWohnungenführenwerde ,wodurchdasWirtschaftsle¬
ben Wienseine wesentliche Schädigungerfahren würde .Er halte esfür
zweckmässig,dieseBestimmungdesGesetzesnocheinerUeberprüfungzuun¬

terziehen .
AbgelehntwurdederAntragdesAbg .Kunschak,wonachfürdie

Frage der Gemeinnützigkeitals Steuerbefreiungsgrundnur der Zweckder
Anstalten oder Körperschaften als solcher entscheidend sein soll,ohne Be¬

betgeffenden
rücksichtigung des Umstandes ,ob für den/Zweck aus öffentlichen Mitteln
bereits vorgesorgtist ,weil die Landesregierungauchjetzt schondieMögl
keit hat ,die von ihr gegebenenRichtlinien in diesem Sinne zuändern
und es nicht zweckdienlich ist ,irgendeine UmschreibungderGemein¬
nützigkeitvorzunehmen;die EntscheidungmussderLandesregierunganheim
gestellt werden .
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